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Einkaufsbedingungen  
der Stadtwerke Reutlingen GmbH  

für Dienstleistungen 

Stand 26.03.2024 

 

 

1. Anwendbarkeit und Geltungsbereich 

1.1 Die Stadtwerke Reutlingen GmbH („Auftraggeber“) tätigt die Beauftragung 
sämtlicher Dienstleistungen (nachfolgend „Dienstleistungen“ oder „Leistun-
gen“) ausschließlich nach den folgenden Einkaufsbedingungen („EKB“), ohne 
Rücksicht darauf, ob der Auftragnehmer die Dienstleistung selber oder durch 
Subunternehmer erbringt.  

Auftraggeber ist auch jedes mit der Stadtwerke Reutlingen GmbH verbundene 
Unternehmen (§ 15 AktG), das bei der Beauftragung des Auftragnehmers diese 
EKB zugrunde legt. 

Dies sind insbesondere:  

 FairEnergie GmbH  

 FairNetz GmbH  

 Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG  

 Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH  

 RSV Service GmbH 

1.2 Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen oder sonstige abweichende, entge-
genstehende oder ergänzende Bedingungen des Auftragnehmers finden keine 
Anwendung, es sei denn, dass sie vom Auftraggeber ausdrücklich schriftlich an-
erkannt wurden. Diese EKB gelten auch in allen Fällen, in denen der Auftragge-
ber die Dienstleistungen des Auftragnehmers annimmt, ohne seinen von diesen 
EKB abweichenden Bedingungen (gleich ob der Auftraggeber von ihnen Kenntnis 
hat oder nicht) zu widersprechen. Allen Bezugnahmen oder Hinweisen des Auf-
tragnehmers auf die Geltung seiner Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingun-
gen oder sonstige abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese EKB gelten auch für alle zukünf-
tigen Geschäfte mit dem Auftragnehmer. 

1.3 Die Bestimmungen dieser EKB gelten neben allen sonstigen etwaigen Vereinba-
rungen, die die Parteien zusätzlich schließen, z. B. in dem jeweiligen Bestellfor-
mular aufgeführte Vorgaben und Spezifikationen („Spezifikationen“).  

1.4 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Be-
deutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
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Vorschriften, soweit sie in diesen EKB nicht unmittelbar abgeändert oder aus-
drücklich ausgeschlossen werden. 

2. Vertragsschluss / Bestellung 

2.1 Anfragen des Auftraggebers beim Auftragnehmer über dessen Dienstleistungen 
und die Konditionen ihrer Erbringung oder Aufforderungen des Auftragnehmers 
zur Angebotsabgabe binden den Auftraggeber in keiner Weise. 

2.2 Die Beauftragung unter Einschluss dieser EKB erfolgen durch schriftliche Bestel-
lung (nachfolgend als „Bestellung“ bezeichnet) des Auftraggebers beim Auf-
tragnehmer.  

2.3 Eine Bestellung des Auftraggebers ist ein Angebot an den Auftragnehmer, Leis-
tungen zu erbringen. Bestellungen des Auftraggebers sind nur bindend, wenn sie 
schriftlich erfolgen. Eine Unterzeichnung durch den Auftraggeber ist nicht erfor-
derlich. Die Schriftform ist gewahrt, wenn die Übermittlung mittels Telefax, E-
Mail oder im Wege des elektronischen Datenverkehrs erfolgt.  

2.4 Ein verbindlicher Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von Leistungen 
durch den Auftragnehmer (nachfolgend als „Dienstleistungsvertrag“ be-
zeichnet) unter Einschluss dieser EKB kommt zustande durch 

(i) eine an den Auftragnehmer übermittelte schriftliche Bestellung im 
Sinne von Ziffer 2.2 

und 

(ii) die Annahme der Bestellung in Textform (mindestens E-Mail) 
durch den Auftragnehmer durch Übersendung einer Auftragsbe-
stätigung, die innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach Zugang 
der Bestellung beim Auftragnehmer beim Auftraggeber eingehen 
muss. 

2.5 Mündliche oder telefonische Bestellungen (einschließlich Instant Messaging 
Dienste) sind nicht bindend und begründen unter keinen Umständen ein Ver-
tragsverhältnis. Mündliche Vereinbarungen sind in Textform zu bestätigen. 
Ebenso bedürfen Vertragsänderungen sowie Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit 
der Textform.  

3. Preise und Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt, Meistbegüns-
tigung 

3.1 Die Preise und Zahlungsbedingungen sind im Dienstleistungsvertrag bindend 
festgesetzt. Die Preise sind Festpreise und stellen den jeweiligen Tagessatz für die 
Erbringung von Leistungen und etwaigen Nebenleistungen des Auftragnehmers 
dar; etwaige Nebenleistungen werden in der betreffenden Rechnung als solche 
ausgewiesen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten, wird 
separat berechnet und ist in der Rechnung separat sowie in Prozent und Betrag 
auszuweisen. Eine gesonderte Vergütung wird nicht gewährt, sofern zuvor 
schriftlich nichts anderes vereinbart wurde. 
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3.2 Die Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer erfolgt in EURO. Der Auftrag-
geber hat seine Zahlungsverpflichtungen ausschließlich in EURO zu erfüllen. 

3.3 Die Zahlung des Rechnungsbetrags erfolgt nach Wahl des Auftraggebers inner-
halb von dreißig (30) Tagen ohne Abzug netto, sofern zwischen den Parteien 
nicht eine andere Zahlungsfrist vereinbart ist. Bei Annahme verfrühter Leistun-
gen richtet sich die Zahlungsfrist nach dem vereinbarten Leistungszeitpunkt. Die 
Zahlung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Überweisungsauftrag des Auftraggebers 
vor Ablauf der Zahlungsfrist bei dessen Bank eingeht. Für Verzögerungen durch 
die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken ist der Auftraggeber nicht verant-
wortlich. Falls der Zahlungstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, er-
folgt die Zahlung am nächsten Werktag. Gebühren des internationalen Zahlungs-
verkehrs gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

3.4 Die Bezahlung durch den Auftraggeber erfolgt durch Überweisung. Andere Zah-
lungsmodalitäten sowie Gutschrifts-/ Verrechnungsverfahren müssen gesondert 
zwischen den Parteien vereinbart werden, um Anwendung zu finden. 

3.5 Sofern kein Gutschrift- / Verrechnungsverfahren mit dem Auftragnehmer ver-
einbart wurde, können Rechnungen vom Auftraggeber nur dann bearbeitet und 
geprüft werden, wenn sie den Anforderungen von § 14 UstG entsprechen und – in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen in der entsprechenden Bestellung – 
die Bestellnummer, wie in der Bestellung angegeben, enthalten; der Auftragneh-
mer trägt die Verantwortung für alle Folgen, die sich aus einer Nichterfüllung 
dieser Pflicht ergeben, vorausgesetzt ihn trifft ein Verschulden. 

3.6 Unbeschadet von § 354a HGB ist der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustim-
mung des Auftraggebers nicht berechtigt, die ihm aus der Vertragsbeziehung mit 
dem Auftraggeber zustehenden Ansprüche abzutreten oder von Dritten einzuzie-
hen. 

3.7 Ohne vorheriges ausdrückliches, schriftliches Einverständnis des Auftraggebers 
hat der Auftragnehmer nicht das Recht, Preise anzupassen und zusätzliche Kos-
ten jeglicher Art zu berechnen. Eine verspätete Leistungserbringung, die verspä-
tete Rechnungsstellung sowie die vertragswidrige Leistung berechtigen den Auf-
traggeber, Zahlungen entsprechend zurückzuhalten.  

3.8 Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung mit jeder Gegenforderung gegen den Auf-
tragnehmer, unabhängig vom Rechtsgrund, berechtigt. Die Aufrechnung von 
Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber ist nur zulässig mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen. 

3.9 Der Auftragnehmer kann von seinem Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem 
Auftraggeber nur Gebrauch machen, wenn der Gegenanspruch des Auftragneh-
mers, auf den dieser sein Zurückbehaltungsrecht stützt, auf dem gleichen Vertrag 
beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

3.10 Bei Zahlungsverzug schuldet der Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von 
fünf (5) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. 
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4. Erfüllungsort 

Die Leistungen des Auftragnehmers haben, soweit in dem Vertrag kein anderer 

Erfüllungsort schriftlich vereinbart ist, am Geschäftssitz des Auftraggebers zu er-

folgen. 

5. Leistungszeitpunkt und Verzug 

5.1 Der in der Bestellung vereinbarte Leistungszeitpunkt (nachfolgend „Leistungs-
zeitpunkt“) ist verbindlich. 

5.2 Der Auftragnehmer übernimmt die Beschaffungsverantwortung entlang der ge-
samten Lieferkette im Rahmen des Primäranspruchs, soweit die Parteien nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart haben oder sich aus diesen EKB 
etwas anderes ergibt. Zu der Beschaffungsverantwortung gehören insbesondere 
die Auswahl geeigneter, zuverlässiger Subunternehmer sowie die Absicherung 
ausreichender Kapazitäten bei Subunternehmern, die Absicherung der eigenen 
Versorgung durch Subunternehmer und die Absicherung der wirtschaftlichen 
Konditionen in der Lieferkette. Dieses Beschaffungsrisiko trägt der Auftragneh-
mer auch im Hinblick auf Sekundäransprüche. 

5.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen, wenn Umstände eintreten oder erkennbar werden, dass der 
vereinbarte Leistungszeitpunkt nicht eingehalten werden kann. Der Auftragneh-
mer wird nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber auf eigene Kosten 
alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um eine Terminüberschreitung zu ver-
meiden. 

5.4 Der Auftraggeber hat das Recht, im Falle verspäteter Leistung aus Gründen, die 
der Auftragnehmer zu vertreten hat, und unbeschadet aller sonstiger Rechte des 
Auftraggebers, für jeden Kalendertag des Verzugs Zahlungen in Höhe von 0,2 % 
der Auftragssumme, höchstens jedoch 5 % der Auftragssumme entsprechend der 
Schlussrechnung als pauschalierten Schadensersatz zu verlangen. Dem Auftrag-
nehmer bleibt es unbenommen, den Eintritt eines tatsächlich geringeren Scha-
dens darzulegen und zu beweisen. Der pauschalierte Schadensersatz wird auf den 
sonst geltend gemachten Verzugsschaden angerechnet. 

5.5 Sofern der Auftraggeber in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät, beschränkt 
sich der dem Auftragnehmer zustehende Schadensersatzanspruch auf 0,2% des 
Auftragssumme pro vollendete Kalenderwoche, soweit der Verzug nicht auf ei-
nem vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder bei Körperschäden auf einer fahrlässi-
gen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Auftraggebers beruht. 

6. Höhere Gewalt 

6.1 Solange und soweit einer Partei die Erbringung der jeweiligen Leistung aufgrund 
von Ereignissen, die unvorhersehbar und unvermeidbar sind und außerhalb des 
Einflussbereichs einer Partei liegen und die die betroffene Partei nicht zu vertre-
ten hat, wie z.B. höhere Gewalt, von der Weltgesundheitsorganisation (World 
Health Organization, WHO) anerkannte Pandemien, Cyber-Attacken, Krieg, Un-
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ruhen, Terroranschläge oder Naturkatastrophen, unmöglich ist, ist die Partei für 
die Dauer des Leistungshindernisses und für eine angemessene Zeit danach so-
wie im Umfang ihrer Wirkung von ihrer Leistungspflicht befreit.  Die gehinderte 
Partei ist verpflichtet, die andere Partei unverzüglich unter Darlegung der sie an 
der Vertragserfüllung hindernden Umstände zu benachrichtigen. Die Parteien 
werden ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und 
Glauben anpassen. Die Parteien haben alle angemessenen Anstrengungen zur 
Beseitigung bzw. Minderung der durch die Behinderung entstehenden Schäden 
zu unternehmen und sich wechselseitig laufend zu informieren. Sobald die hin-
dernden Umstände wegfallen, sind die Leistungen unverzüglich wiederaufzu-
nehmen. 

6.2 Ist das Ende der Unmöglichkeit nicht vorhersehbar oder hält die Unmöglichkeit 
mehr als zwei (2) Monate an, so hat jede Partei das Recht, von dem Dienstleis-
tungsvertrag zurückzutreten bzw. die fristlose Kündigung zu erklären.  

7. Änderungsmanagement  

7.1 Änderungen eines Dienstleistungsvertrages sind von den Parteien gemeinsam zu 
vereinbaren und in einem Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag schriftlich fest-
zuhalten, wobei alle daraus resultierenden Änderungen der Kosten oder des Zeit-
aufwandes, die zur Vertragserfüllung (ggf.) erforderlich sind, berücksichtigt und 
aufgenommen werden.  

7.2 Der Auftraggeber kann zu jeder Zeit unter Berücksichtigung der Interessen des 
Auftragnehmers, Änderungen des Leistungsumfangs verlangen. Unverzüglich 
nach Zugang der Änderungsforderung des Auftraggebers gibt der Auftragnehmer 
ein Angebot über die resultierenden Kosten (sowohl mögliche Erhöhung als auch 
mögliche Senkung der Kosten) sowie Informationen über Terminverschiebungen 
ab. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Kosten, die die vom Auftraggeber ge-
forderten Änderungen verursachen, so gering wie möglich zu halten. 

7.3 Der Auftragnehmer erbringt die geänderten Leistungen, sobald die Parteien eine 
schriftliche Einigung über alle Kostenerhöhungen oder -senkungen sowie Ter-
minverschiebungen erzielt haben. Bei Gefahr in Verzug oder auf gesonderte An-
ordnung des Auftraggebers aus sonstigen Gründen einer besonderen Eilbedürf-
tigkeit ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Leistungen auch ohne diese vorhe-
rige Einigung auszuführen.   

8. Qualitätsmanagement 

Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung alle Qualitätsstan-
dards und rechtlichen Anforderungen sowie die vom Auftraggeber jeweils mitge-
teilten Anforderungen einzuhalten. Soweit der Auftragnehmer vom Auftraggeber 
Vorschriften oder Unterlagen erhalten hat, die seine Leistungserbringung betref-
fen, wird er sie einhalten.  

9. Loyalitätspflichten 

9.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit des Dienst-
leistungsvertrages nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers für ein 
Unternehmen tätig zu werden, das mit dem Auftraggeber oder dessen verbunde-
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nen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG in direktem Wettbewerb steht. Der 
Auftraggeber darf die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. In di-
rektem Wettbewerb stehen Unternehmen, deren Erzeugnisse oder Dienstleistun-
gen aufgrund ihrer Eigenschaften, ihrer Preislage und ihres Verwendungszwe-
ckes als mit den Waren oder Dienstleistungen des Auftraggebers austauschbar 
angesehen werden können. 

9.2 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Aufnahme einer Tätigkeit anzei-
gen, wenn Zweifel bestehen, ob diese Tätigkeit mit der Tätigkeit für den Auftrag-
geber zu vereinbaren ist oder zu einem Interessenkonflikt führen kann, und wird 
eine solche Tätigkeit nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers auf-
nehmen, die nicht unbillig verweigert werden darf. 

10. Haftung und Versicherung  

10.1 Der Auftragnehmer ersetzt dem Auftraggeber alle bzw. stellt den Auftraggeber 
frei von allen direkt oder indirekt entstandenen Ansprüchen (einschließlich der 
Ansprüche wegen Tötung, Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder der 
Verletzung von Eigentum), Schäden (inklusive aller indirekten Schäden und Fol-
geschäden sowie Umweltschäden), Kosten, Aufwendungen und Verlusten 
(„Schäden“), die durch die Verletzung einer Pflicht aus dem Dienstleistungsver-
trag verursacht wurden. Im Falle nach dem Gesetz verschuldensabhängiger Haf-
tung gilt dies nicht, wenn den Auftragnehmer kein Verschulden trifft. 

10.2 Sollten Nebenleistungen und sonstige Dienstleistungen im Anwendungsbereich 
dieser EKB des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer auch Arbeiten auf 
dem Betriebsgelände des Auftraggebers oder eines seiner Kunden miteinschlie-
ßen, so wird der Auftragnehmer während des Verlaufs dieser Arbeiten alle erfor-
derlichen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Personen- und Sachschä-
den treffen. Der Auftragnehmer ersetzt dem Auftraggeber und stellt ihn frei von 
allen Schäden, die durch Arbeiten des Auftragnehmers auf dem Betriebsgelände 
verursacht werden, es sei denn, den Auftragnehmer trifft kein Verschulden. Der 
Auftragnehmer wird seine Subunternehmer entsprechend verpflichten.  

Darüber hinaus hat der Auftragnehmer die Hausordnung des Auftraggebers zu 
beachten, die ihm auf Anforderung zur Verfügung gestellt wird. 

10.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen angemessenen Versicherungsschutz) 
für seine Verpflichtungen aus dem Dienstleistungsvertrag sicherzustellen. Der 
Auftragnehmer hat eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 
mindestens 10 Mio. Euro je Schadensfall für Sach- und Vermögensschaden, pau-
schal, für Personenschaden unbegrenzt zu unterhalten. Die Möglichkeit des Auf-
traggebers, über die Deckungssumme der Versicherungen hinaus Schadenser-
satzansprüche gegen den Auftragnehmer geltend zu machen, bleibt hiervon un-
berührt. Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber diese Versicherung auf 
Wunsch nach. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber ein entsprechendes Zer-
tifikat des Versicherers vorzulegen. 

10.4 Der Auftragnehmer haftet für seine Vertreter oder Unterbeauftragten in gleichem 
Maße wie für sein eigenes Verhalten. Gleiches gilt für seine Subunternehmer. Der 
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass Leistungen, die seinerseits durch eine 
bestimmte und vom Auftraggeber geforderte natürliche Person zu erbringen sind, 
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ebenso wenig ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Auftraggebers auf 
eine andere natürliche Person des Auftragnehmers übertragen werden dürfen, 
wie solche Leistungen, die der Auftragnehmer seinen Subunternehmern übertra-
gen hat, von diesen auf sonstige Dritte übertragen werden dürfen. 

11. Betriebsmittel, Unterlagen 

11.1 Alle Teile, Rohstoffe, Werkzeuge, Materialien oder sonstigen Geräte oder Gegen-
stände (einschließlich Ersetzungen, Zusätze, Zubehör), die vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt werden oder vom Auftragnehmer auf Kosten des Auftragge-
bers erworben werden (und deren Anschaffungskosten vom Auftraggeber erstat-
tet worden sind oder in die für die Dienstleistungen zu zahlenden Preise aufge-
nommen wurden und vollständig bezahlt worden sind) („Betriebsmittel“), 
bleiben oder werden alleiniges Eigentum des Auftraggebers. Auch an sämtlichen 
vom Auftraggeber überlassenen Entwürfen, Mustern, Zeichnungen, Schablonen, 
Pausen, Filmen, Daten, Modellen oder sonstigen Informationen und Unterlagen 
(„Unterlagen“) verbleiben alle Rechte beim Auftraggeber.  

11.2 Der Auftragnehmer besitzt die Betriebsmittel und Unterlagen als Entleiher und 
bewahrt sie separat und getrennt von jeglichem Eigentum anderer Personen auf. 
Betriebsmittel wird der Auftragnehmer mit vom Auftraggeber vorab genehmigten 
und nicht abnehmbaren Labeln aus Metall an gut sichtbaren Stellen und deutlich 
als das Eigentum des Auftraggebers kennzeichnen.  Der Auftragnehmer trägt die 
Gefahr für die Betriebsmittel und Unterlagen, solange sie sich im Gewahrsam o-
der unter der Kontrolle des Auftragnehmers befinden. Der Auftragnehmer hat 
mit den Betriebsmitteln und Unterlagen vorsichtig zu verfahren und den Auf-
traggeber hinsichtlich jeglicher Ansprüche, Haftung, Kosten und Schäden, die 
aus ihrem Einbau, Gebrauch, ihrer Aufbewahrung oder Reparatur folgen oder 
damit in Zusammenhang stehen, schadlos zu halten. Sie werden ohne schriftliche 
Anweisung des Auftraggebers nicht vom Firmengelände des Auftragnehmers ent-
fernt, ausgenommen zum Zweck der Vertragserfüllung. Etwaig erforderliche 
Wartungsarbeiten führt der Auftragnehmer in den üblichen Intervallen auf eige-
ne Kosten durch. Beschädigungen oder Störungen hat er dem Auftraggeber un-
verzüglich anzuzeigen. 

12. Beistellungen 

12.1 Soweit der Auftraggeber dem Auftragnehmer Produkte, Rohstoffe oder sonstiges 
Material für dessen Leistungserbringung zur Verfügung stellt, behält sich der 
Auftraggeber das Eigentum an diesen Waren vor ("Vorbehaltseigentum"). Die 
Be-/Verarbeitung, der Umbau oder Einbau oder die Umformung des Vorbehalts-
eigentums durch den Auftragnehmer erfolgt für den Auftraggeber. In den Fällen 
des S. 2 räumt der Auftraggeber dem Auftragnehmer ein Anwartschaftsrecht in 
demselben Umfang ein, wie es vor der Be-/Verarbeitung, der Umbau oder Einbau 
oder die Umformung bestanden hat. Sofern das Vorbehaltseigentum zusammen 
mit anderen Gegenständen verarbeitet wird, die sich nicht im Eigentum des Auf-
traggebers befinden, erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des Wertes des Vorbehaltseigentums (Kaufpreis zzgl. Mehr-
wertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbei-
tung 
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12.2 Sofern das vom Auftraggeber bereitgestellte Vorbehaltseigentum untrennbar mit 
anderen Gegenständen, die nicht im Eigentum des Auftraggebers stehen, ver-
bunden oder vermischt wird, erwirbt der Auftraggeber das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes seines Vorbehaltseigentums (Kaufpreis 
zzgl. Mehrwertsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegen-
ständen zur Zeit der Verbindung oder Vermischung. Sofern die Verbindung oder 
Vermischung so erfolgt, dass die Gegenstände des Auftragnehmers als Hauptsa-
che anzusehen sind, wird vereinbart, dass der Auftragnehmer Miteigentum an-
teilsmäßig entsprechend S. 1 an den Auftraggeber überträgt; der Auftragnehmer 
lagert und verwahrt das alleinige Eigentum des Auftraggebers oder das Miteigen-
tum des Auftraggebers in dessen Namen. 

13. Schutzrechte 

13.1 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass er im Zusammenhang mit seiner Leistung 
keine geistigen Eigentumsrechte Dritter, insbesondere keine Marken-, Firmen-, 
Namens-, Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Ausstattungs-, De-
sign- oder Urheberrechte Dritter (inklusive entsprechender Schutzrechtsanmel-
dungen) („Schutzrechte“) verletzt. Verletzt der Auftragnehmer diese Pflicht 
schuldhaft, so stellt er den Auftraggeber und dessen Kunden von jedweden An-
sprüchen Dritter aus solchen tatsächlichen oder behaupteten Schutzrechtsverlet-
zungen frei und trägt sämtliche Kosten und Aufwendungen, die dem Auftragge-
ber in diesem Zusammenhang entstehen, insbesondere Rechtsverfolgungs- und 
Verteidigungskosten sowie Kosten aus Vergleichsabschlüssen über solche An-
sprüche und Klagen einerseits und Kosten, die aus der Beachtung einer mögli-
chen Unterlassungspflicht resultieren, andererseits. 

13.2 Ziffer 13.1 findet keine Anwendung, wenn die geschuldeten Leistungen nach 
Zeichnungen, Modellen oder sonstigen technischen Anweisungen des Auftragge-
bers erbracht worden sind und dem Auftragnehmer trotz Anwendung branchen-
üblicher Sorgfalt weder bekannt war noch bekannt sein musste, dass dadurch 
Schutzrechte Dritter verletzt werden. 

13.3 Die Parteien sind verpflichtet, sich unverzüglich von bekanntwerdenden Verlet-
zungsrisiken und angeblichen Verletzungsfällen zu unterrichten und werden im 
Rahmen des Zumutbaren entsprechenden Verletzungsansprüchen einvernehm-
lich entgegenwirken. 

13.4 Weitergehende gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers wegen Rechtsmängeln 
bleiben unberührt. 

14. Compliance, Supply Chain Compliance 

14.1 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass er seine Geschäfte unter Einhaltung aller 
anwendbaren Gesetze und Vorschriften (zusammen die „Gesetze“) führt. Das 
gilt insbesondere für alle Gesetze in Bezug auf (i) Bestechung und Korruption, (ii) 
Export und Import von Produkten einschließlich Zoll- und Außenwirtschafts-
recht, (iii) Kartell- und Wettbewerbsrecht, (iv) Steuern, (v) Arbeit und Beschäfti-
gung, (vi) Gesundheit und Sicherheit sowie (vii) Umweltschutz.  

14.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vom Auftraggeber verlangten men-
schenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Vorgaben im eigenen Geschäftsbe-
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reich einzuhalten und entlang seiner Lieferkette gemäß Ziffer 14.5 angemessen zu 
adressieren. Die vom Auftraggeber verlangten menschenrechtsbezogenen und 
umweltbezogenen Vorgaben ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Verhaltens-
kodex des Auftraggebers (abrufbar unter https://www.stadtwerke-
reutlin-
gen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/swr_verhaltensgrundsaetze.p
df) und aus dem jeweils aktuellen Lieferantenkodex des Auftraggebers (abrufbar 
unter https://www.stadtwerke-
reutlingen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/Lieferantenkodex.pdf). 
Den konkreten Auftragnehmer betreffende Änderungen im Verhaltens- und Lie-
ferantenkodex nach Vertragsschluss wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
unverzüglich mitteilen. Änderungen nach Vertragsschluss sind für den Auftrag-
nehmer nur verbindlich, wenn der Auftraggeber sie aufgrund von Ergebnissen 
der Risikoanalyse vorgenommen und dem Auftragnehmer anschließend mitge-
teilt hat. 

14.3 Ist der Auftraggeber verpflichtet, Auftragnehmerkodizes anderer Wirtschaftsteil-
nehmer einzuhalten, so gelten die dort festgehaltenen Vorgaben auch für den 
Auftragnehmer, soweit der Auftraggeber dem Auftragnehmer die weiteren Auf-
tragnehmerkodizes vor Vertragsschluss zugänglich gemacht hat. Für Änderungen 
nach Vertragsschluss gilt Ziffer 14.2 S. 4 entsprechend. 

14.4 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass seine Mitarbeiter und sonstigen Repräsen-
tanten auf seine Kosten über zureichende Kenntnisse der Gesetze und der ver-
bindlichen Vorgaben im jeweils aktuellen Verhaltens- und Lieferantenkodex des 
Auftraggebers verfügen, unter anderem durch ein angemessenes und wirksames 
internes Compliance-Programm und regelmäßige Schulungen und Weiterbildun-
gen, und dass er alle erforderlichen Schritte unternimmt und unternehmen wird, 
um sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter und Repräsentanten bei ihren unter-
nehmensbezogenen Tätigkeiten die Gesetze und die verbindlichen Vorgaben im 
jeweils aktuellen Verhaltens- und Lieferantenkodex einhalten. 

14.5 Der Auftragnehmer wird den Inhalt aller nach Ziffer 14.2 und 14.3 anwendbaren 
Auftragnehmerkodizes und des Verhaltens- und Lieferantenkodex an seine Sub-
unternehmer weitergeben und sein bestmögliches tun, die dort enthaltenen Vor-
gaben und die Pflichten aus dieser Ziffer 14 gegenüber dem Subunternehmer 
durch geeignete vertragliche Regelungen durchzusetzen. Der Auftraggeber behält 
sich das Recht vor, dem Auftragnehmer vorzuschreiben, bestimmte Produkti-
onsmaterialen nur von ausgewählten und zuvor geprüften Subunternehmern zu 
beziehen oder nachzuweisen, dass bestimmte Produktionsmaterialen aus zertifi-
zierten Regionen oder Rohstoffe aus zertifiziertem Abbau kommen. 

14.6 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unaufgefordert über identifizierte Risi-
ken und/oder mitigierende Maßnahmen im Zusammenhang mit dieser Ziffer 14 
zu informieren und dem Auftraggeber auf Anfrage eine Dokumentation seiner 
Sorgfaltsmaßnahmen zu übermitteln. 

14.7 Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, in angemessener Art und Weise ein-
mal jährlich oder anlassbezogen zu überprüfen, ob der Auftragnehmer die Anfor-
derungen nach dieser Ziffer 14 einhält. Die Überprüfung kann – nach Wahl des 
Auftraggebers und vorheriger Anhörung des Auftragnehmers - durch eigene Kon-
trolle des Auftraggebers vor Ort, durch mit Audits beauftragte Dritte sowie durch 

https://www.stadtwerke-reutlingen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/swr_verhaltensgrundsaetze.pdf
https://www.stadtwerke-reutlingen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/swr_verhaltensgrundsaetze.pdf
https://www.stadtwerke-reutlingen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/swr_verhaltensgrundsaetze.pdf
https://www.stadtwerke-reutlingen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/swr_verhaltensgrundsaetze.pdf
https://www.stadtwerke-reutlingen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/Lieferantenkodex.pdf
https://www.stadtwerke-reutlingen.de/fileadmin/user_upload/pdf/unternehmen/Lieferantenkodex.pdf
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die Inanspruchnahme anerkannter Zertifizierungs-Systeme oder Audit-Systeme 
erfolgen, soweit diese die Durchführung unabhängiger und angemessener Kon-
trollen sicherstellen. Berechtigte Belange des Auftragnehmers sind bei Auswahl 
der Überprüfungsmethode, ihrer konkreten Ausgestaltung und ihrem Umfang zu 
berücksichtigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftrag-
gebers eine solche Überprüfung bzw. ein diesbezügliches Audit in seinem Bereich 
zuzulassen und dabei jede zumutbare Unterstützung zu gewähren, einschließlich 
der Einsicht in Unterlagen des Auftragnehmers, die nach Einschätzung des Auf-
traggebers für die Überprüfung notwendig sind. Der Auftraggeber kann die In-
formationen und Erkenntnisse aus diesen Überprüfungen oder Audits verwen-
den, um gesetzliche Verpflichtungen, etwa solche aus dem Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz („LkSG“), zu erfüllen. Die Kosten der Überprüfung trägt der Auf-
tragnehmer. Sie sind in der Preisgestaltung berücksichtigt. Der Auftraggeber 
(einschließlich seiner Mitarbeiter) wird alle vertraulichen Informationen, die er 
im Rahmen der Inspektion erlangt, entsprechend Ziffer 17 vertraulich behandeln 
und, soweit er Dritte mit dem Audit beauftragt, diese zur angemessenen Vertrau-
lichkeit verpflichten.  

14.8 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich schriftlich 
über Umstände zu benachrichtigen, die darauf hinweisen, dass eine Verletzung 
von Gesetzen im Zusammenhang mit Geschäften des Auftragnehmers stattge-
funden hat oder stattgefunden haben könnte. Gleiches gilt für mögliche Verstöße 
gegen den Verhaltens- und Lieferantenkodex durch den Auftragnehmer oder 
Dritte in der Wertschöpfungskette. Falls beim oder gegen den Auftragnehmer 
behördliche Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen Gesetze eingeleitet wer-
den oder Maßnahmen ergriffen werden, die sich auf das Vertragsverhältnis mit 
Auftraggeber auswirken können, wird der Auftragnehmer den Auftraggeber auch 
hierüber unverzüglich informieren und seine Schritte mit dem Auftraggeber ab-
stimmen, soweit dies möglich ist und nicht im Widerspruch zu zwingenden recht-
lichen Verpflichtungen des Auftragnehmers steht. Auf Verlangen des Auftragge-
bers wird der Auftragnehmer den Behörden jede zumutbare Kooperation und 
Unterstützung gewähren. 

14.9 Stellt der Auftraggeber fest, dass eine Verletzung einer menschenrechtsbezoge-
nen oder einer umweltbezogenen Pflicht im Bereich des Auftragnehmers einge-
treten ist, unmittelbar bevorsteht oder hat der Auftraggeber aufgrund von Tatsa-
chen einen objektiv nachvollziehbaren begründeten Verdacht hierzu, so ist der 
Auftraggeber berechtigt, unverzüglich angemessene Aufklärungs- und/oder Ab-
hilfemaßnahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu beenden 
oder das Ausmaß der Verletzung zu minimieren. Der Auftraggeber ist insbeson-
dere berechtigt, die Geschäftsbeziehung zum Auftragnehmer temporär bis zur 
Beendigung der Verletzung auszusetzen und die gegenseitigen Leistungspflichten 
zu suspendieren. Ist die Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer 
umweltbezogenen Pflicht so beschaffen, dass der Auftraggeber sie nicht in abseh-
barer Zeit beenden kann und ist deshalb ein Konzept zur Beendigung und Mini-
mierung notwendig, so ist der Auftragnehmer verpflichtet bei der Erstellung und 
anschließenden Umsetzung des Konzepts mitzuwirken, soweit es ihm zumutbar 
ist.  

14.10 Für jeden Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen verbindliche Vorgaben des je-
weils aktuellen Verhaltens- und Lieferantenkodex und sonstiger anwendbaren 
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Auftragnehmerkodizes im Sinne von Ziffer 14.3 wird – unbeschadet aller sonsti-
gen Rechte – eine Vertragsstrafe fällig, deren Höhe durch den Auftraggeber nach 
billigem Ermessen bestimmt wird und die der Auftragnehmer jeweils durch das 
zuständige Gericht überprüfen lassen kann. Jede angefallene Vertragsstrafe wird 
auf einen geltend gemachten Schaden und/oder Freistellung wegen eines Versto-
ßes im Sinne des S. 1 angerechnet. 

14.11 Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber vollumfänglich von allen Folgen, ins-
besondere Schäden des Auftraggebers und Ansprüchen Dritter gegen den Auf-
traggeber freistellen, die daraus resultieren, dass der Auftragnehmer schuldhaft 
die vorstehenden Bestimmungen dieser Ziffer 14 nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig eingehalten oder erfüllt hat. 

14.12 Stellt der Auftraggeber fest, dass beim Auftragnehmer eine Verletzung einer ver-
bindlichen menschenrechtsbezogenen und/oder umweltbezogenen Vorgabe ein-
getreten ist, so ist der Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung des Dienst-
leistungsvertrages berechtigt, wenn die Verletzung als sehr schwerwiegend zu 
bewerten ist, die Umsetzung der in einem Konzept nach § 7 Abs. 2 LkSG erarbei-
teten Maßnahmen nach Ablauf einer im Konzept festgelegten Zeit keine Abhilfe 
bewirkt und dem Auftraggeber keine milderen Mittel zur Verfügung stehen und 
eine Erhöhung des Einflussvermögens nicht aussichtsreich erscheint. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung gemäß § 314 BGB bleibt unberührt. Insbeson-
dere ist der Auftraggeber ungeachtet S. 1 berechtigt, den Dienstleistungsvertrag 
aus wichtigem Grund ohne Ablauf einer Kündigungsfrist zu kündigen, wenn 
Grund zur Annahme besteht, dass der Auftragnehmer den Anforderungen nach 
Ziffer 14 in einem wesentlichen Punkt nicht genügt und der Auftragnehmer in-
nerhalb von vier (4) Wochen nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung des 
Auftraggebers den jeweiligen Kündigungsgrund nicht beseitigt hat oder eine Be-
seitigung nicht nachweisen kann.  

14.13 Der Auftragnehmer erklärt, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter, Subun-
ternehmer nicht auf einer EU-Sanktionsliste verzeichnet sind, insbesondere nicht 
in den zur Verordnung (EG) Nr. 881/2002 (Al-Quaida und Taliban), zur Verord-
nung (EG) Nr. 2580/2001 (sonstige terrorverdächtige Personen), zur Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2022/260, oder zur Durchführungsverordnung (EU) 
2022/261 (nachfolgend gemeinsam „Anti-Terrorismus-Verordnungen“), oder zur 
Verordnung (EU) Nr. 269/14 (Russland-Sanktionen) geführten Namenslisten in 
der jeweils aktuellen Fassung.  

14.14 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass im Geschäftsbetrieb seines Unternehmens die Umsetzung der Anti-
Terrorismus-Verordnungen und sonstigen anwendbaren nationalen, europäi-
schen und internationalen Embargo- und Außenwirtschaftsvorschriften erfolgt. 
Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei der Prüfung nach den 
vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse dem Auftraggeber 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

15. Wettbewerbsklausel 

15.1 Sofern durch bestandskräftigen Bescheid oder rechtskräftigem Urteil festgestellt 
wurde, dass sich der Auftragnehmer oder eines seiner mit ihm verbundenen Un-
ternehmen zum Zwecke des Abschlusses dieses Vertrages an unzulässigen Wett-
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bewerbsbeschränkungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen - GWB - beteiligt hat, insbesondere wenn der Auftragnehmer Vereinba-
rungen mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über zu 
fordernde Preise, über die Errichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbetei-
ligung oder sonstige Abgaben) und/oder über die Festlegung von Preisempfeh-
lungen trifft, und der Auftraggeber Leistungen beauftragt hat, die von den 
Marktabsprachen gemäß Bescheid oder Urteil betroffen waren, hat der Auftrag-
nehmer als pauschalierten Schadensersatz 10% der Nettoauftragssumme an den 
Auftraggeber zu zahlen; dies gilt nicht, wenn und soweit der Auftragnehmer vor-
stehende Pflichtverstöße nicht zu vertreten hat.  

Vorstehende Pflicht gilt auch dann, wenn dieser Vertrag gekündigt wird oder be-
reits erfüllt ist.  

Sonstige weitergehende vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftragge-
bers bleiben hiervon unberührt, insbesondere kann der Auftraggeber durch ent-
sprechenden Nachweis einen höheren Schaden geltend machen. Dem Auftrag-
nehmer bleibt unbenommen darzulegen, dass der Auftraggeber von der Marktab-
sprache nicht betroffen war oder die Marktabsprache nicht zu einer Erhöhung 
der Nettoauftragssumme in Höhe von 10% führte.  

15.2 Ein verbundenes Unternehmen im Sinne dieser Ziffer 15 ist ein Unternehmen, 
welches direkt oder indirekt vom Auftragnehmer kontrolliert wird, mit dem Auf-
tragnehmer unter einheitlicher Leitung geführt wird oder sich mit dem Auftrag-
nehmer unter einheitlicher Kontrolle befindet. Eine einheitliche Führung oder 
Kontrolle wird vermutet, wenn Anteile oder Stimmrechte in Höhe von mindes-
tens 50 % gehalten werden. 

16. Laufzeit, Kündigungsrechte, Vertragsbeendigung 

16.1 Der Dienstleistungsvertrag ist befristet, wenn die Parteien im Bestellformular ein 
Ende der Laufzeit vorgesehen haben. 

16.2 Ist der Dienstleistungsvertrag unbefristet, kann dieser durch den Auftraggeber 
mit einer Kündigungsfrist von sechs (6) Monaten und durch den Auftragnehmer 
mit einer Kündigungsfrist von vierundzwanzig (24) Monaten mit schriftlicher Er-
klärung gekündigt werden. Das Kündigungsrecht des Auftraggebers besteht auch 
im Falle eines befristeten Dienstleistungsvertrages, wenn und soweit dieser 
Dienstleistungsvertrag und die darin vereinbarten Dienstleistungen ein bestimm-
tes, vom Auftraggeber zu definierendes Projekt zum Gegenstand haben; im Falle 
einer vorzeitigen Beendigung werden die Parteien ergebnisoffen über eine mögli-
che Kompensation im Ermessen des Auftraggebers sprechen. 

16.3 Jede Partei hat das Recht, einen Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit in 
Schriftform fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt unbeschadet sonstiger 
Kündigungsvorschriften in diesen EKB insbesondere in folgenden Fällen vor: 

(i) Verletzung wesentlicher vertraglicher Verpflichtungen; im Falle einer 
Verletzung, die behoben werden kann, jedoch erst nachdem die schuld-
lose Partei die andere Partei schriftlich zur Behebung der Verletzung 
aufgefordert hat, sie vor der drohenden Kündigung aus wichtigem 
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Grund gewarnt hat und eine angemessene Nachfrist von mindestens 
vier (4) Wochen gewährt hat, die erfolglos abgelaufen ist;  

(ii) Einstellung der Zahlung seitens einer Partei oder wiederholter Zah-
lungsverzug des Auftragnehmers in nicht unerheblicher Höhe gegen-
über seinen eigenen Subunternehmern oder Arbeitnehmern; 

(iii) Eintritt einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage einer 

Partei, insbesondere die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über ihr 

Vermögen, die zu einer Gefährdung der Erfüllung der Verbindlichkei-

ten gegenüber der anderen Partei führt; 

(iv) Nennung einer Partei in EU-Sanktionslisten, insbesondere in den zur 
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 (Al-Quaida und Taliban), zur Verord-
nung (EG) Nr. 2580/2001 (sonstige terrorverdächtige Personen), zur 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/260, oder zur Durchführungs-
verordnung (EU) 2022/261, der Verordnungen (EU) Nr. 269/14 (Russ-
land-Sanktionen) geführten Namenslisten in der jeweils aktuellen Fas-
sung;  

(v) Eine Partei gerät aufgrund einer Änderung ihrer Anteilseigner oder Ak-
tionäre unter die beherrschende Kontrolle eines Konkurrenten der an-
deren Partei; 

(vi) Verstoß des Auftragnehmers gegen Vorschriften des Arbeits- oder 
Umweltschutzes trotz Abmahnung; 

(vii) Schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen die vereinbarten 
Regelungen zur Informationssicherheit oder zum Datenschutz; 

(viii) Sonstige erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen den 
Parteien aufgrund nach Vertragsschluss eingetretener Umstände oder 
des Vorliegens andere Umstände, aufgrund derer ein Festhalten am 
Vertrag dem Auftraggeber nicht mehr zugemutet werden kann. 

16.4 Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Dienstleistungsvertra-
ges muss der Auftragnehmer Arbeitsplätze beim Auftraggeber unverzüglich räu-
men, alle für eine Fortsetzung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen herausge-
ben sowie alle vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Artikel, einschließlich 
aller Zeichnungen und sonstiger Dokumente, Geräte und Werkzeuge zurückge-
ben.  

16.5 Sofern und soweit der Auftragnehmer streitige Vergütungsansprüche geltend 
macht, darf der Auftraggeber ein streitiges Zurückbehaltungsrecht durch Stellung 
einer angemessenen Sicherheit abwenden, die sich in ihrer Höhe nach dem strei-
tigen Anspruch richtet. 

16.6 Bei einer Aufnahme des Auftragnehmers in eine der EU-Sanktionslisten ist es 
dem Auftraggeber u.a. untersagt, an den Auftragnehmer Zahlungen zu leisten.  
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Der Auftraggeber ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, etwaige dem Auftrag-
nehmer geschuldete Zahlungen auf ein sog. eingefrorenes Konto des Auftrag-
nehmers zu überweisen, sofern ein solches besteht und dieses dem Auftraggeber 
bekannt ist.  

Es ist Obliegenheit des Auftragnehmers, bei den zuständigen Behörden ggfs. eine 
Ausnahmeentscheidung herbeizuführen, die dem Auftraggeber eine Zahlung an 
den Auftragnehmer erlaubt. Solange dem Auftraggeber keine vollziehbare Aus-
nahmeentscheidung vorliegt, gerät er gegenüber dem Auftragnehmer nicht in 
Verzug. Hat der Auftraggeber Zweifel, ob es sich beim Auftragnehmer tatsächlich 
um eine gelistete Person oder Vereinigung handelt, ist er berechtigt, bei zuständi-
gen Behörden eigenständig Informationen hierüber einzuholen; eine Neben-
pflicht, den Auftragnehmer hierüber zu unterrichten, besteht nicht. 

17. Geheimhaltung 

 Soweit nicht separate Vertraulichkeitsvereinbarungen von den Parteien abge-
schlossen worden sind, gilt – unbeschadet der gesetzlichen Regelungen zum Ge-
heimnisschutz – Folgendes: 

17.1 Die Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die sie direkt 
oder indirekt von der jeweils anderen Partei erhalten, vertraulich zu behandeln. 
Auch Bestellungen, Lieferabrufe und alle damit zusammenhängenden kaufmän-
nischen und technischen Einzelheiten sind als vertrauliche Informationen zu be-
handeln. Insbesondere sind alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berech-
nungen, Qualitätsrichtlinien, Muster und ähnliche Gegenstände geheim zu hal-
ten. Eine Vervielfältigung und Weitergabe vertraulicher Informationen ist nur im 
Rahmen der betrieblichen Erfordernisse zulässig. Dritten dürfen sie nur nach 
vorheriger Zustimmung in schriftlicher Form offengelegt werden. 

17.2 Vorstehende Verpflichtungen finden keine Anwendung auf solche vertraulichen 
Informationen, von denen die die Informationen empfangende Partei nachwei-
sen kann, dass sie 

(i) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits allgemein zugänglich waren 
oder danach ohne sein Verschulden allgemein zugänglich wurden; 

(ii) zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits in seinem Besitz waren; 

(iii) ihm von dritter Seite ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung und 
Nichtbenutzung zugänglich gemacht wurden, wobei vorausgesetzt 
wird, dass diese Dritten die Informationen nicht direkt oder indi-
rekt von der anderen Partei erhalten haben; 

(iv) aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Behörden mitzuteilen sind. 

17.3 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Subunternehmer im gleichen Umfang zur 
Geheimhaltung zu verpflichten. Der Auftragnehmer darf die ihm von dem Auf-
traggeber bekannt gewordenen geheimen Informationen ausschließlich bestim-
mungsgemäß verwenden. 
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17.4 Die Geheimhaltungsverpflichtung in Ziffer 17.1 und 17.3 hat über die Beendigung 
der Lieferbeziehung hinaus Bestand, es sei denn, der Auftragnehmer hat ein be-
rechtigtes Interesse an der Verwendung der Information, die ein Geheimhal-
tungsinteresse des Auftraggebers überwiegt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
nach Beendigung der Lieferbeziehung alle erhaltenen vertraulichen Informatio-
nen, soweit sie verkörpert oder auf elektronischen Speichermedien abgelegt sind, 
an den Auftraggeber herauszugeben. Die Erfüllung der Verpflichtungen aus den 
letzten beiden Sätzen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Wunsch des 
Auftraggebers schriftlich zu bestätigen. 

17.5 Der Auftragnehmer darf weder die vertraulichen Informationen noch die Tatsa-
che der geschäftlichen Beziehung mit dem Auftraggeber zu Marketing- und/oder 
Werbezwecken verwenden. Dies ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zu-
stimmung seitens des Auftraggebers zulässig. 

17.6 Für jeden Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen diese Ziffer 17 wird – unbe-
schadet aller sonstigen Rechte - eine Vertragsstrafe fällig, deren Höhe durch den 
Auftraggeber nach billigem Ermessen bestimmt wird und die der Auftragnehmer 
jeweils durch das zuständige Gericht überprüfen lassen kann. Jede angefallene 
Vertragsstrafe wird auf einen geltend gemachten Schaden wegen eines Verstoßes 
im Sinne des S. 1 angerechnet. 

18. Datenschutz 

18.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
zum Datenschutz, insbesondere der DSGVO, in der jeweils geltenden Fassung.  

18.2 Personenbezogene Daten verarbeitet der Auftragnehmer nur, wenn eine Einwilli-
gung vorliegt oder eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt oder vor-
schreibt. Die Grundsätze der DSGVO für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sind zu wahren; sie sind in Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegt und beinhalten 
im Wesentlichen folgende Verpflichtungen: 

18.3 Personenbezogene Daten müssen 

(i) auf rechtmäßige und faire Weise und in einer für die betroffene 
Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden; 

(ii) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden 
und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinba-
renden Weise weiterverarbeitet werden; 

(iii) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwe-
cke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein; 

(iv) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand 
sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit 
personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer 
Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden; 
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(v) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der be-
troffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; 

(vi) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicher-
heit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich 
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder un-
beabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen. 

18.4 Personenbezogene Daten dürfen nur nach den Anweisungen des Auftraggebers 
verarbeitet werden. Sofern der Auftragnehmer als Auftragsverarbeiter i.S.v. Art. 4 
Nr. 8 DSGVO auftritt, geht der Auftraggeber davon aus, dass alle für den Auftrag 
relevanten Verarbeitungsprozesse im Geltungsbereich der DSGVO stattfinden. 
Das gilt auch für den Einsatz von Subunternehmern.  

18.5 Eine nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung von Personen auf die 
Wahrung des Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tätig-
keit vorzunehmen. Die Niederschrift(en) über die förmliche Verpflichtung auf 
das Datengeheimnis ist auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Der Auf-
tragnehmer darf nur vertrauenswürdige, namentlich ihm bekannte Mitarbeiter 
einsetzen, für die er die Haftung übernimmt. Der Auftraggeber behält sich vor, in 
bestimmten kritischen Arbeitsbereichen vor Aufnahme der Tätigkeit ein persön-
liches Gespräch mit dem jeweiligen Mitarbeiter zu verlangen. 

18.6 Der Auftragnehmer hat gemäß Art. 32 DSGVO i. V. m § 64 BDSG unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintritts-
wahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Ge-
fahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu ge-
währleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten. Der Auftragnehmer hat hierbei die einschlägigen 
Technischen Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik zu berücksichtigen. Insbesondere hat er die seinem Zu-
griff unterliegenden Systeme gegen unbefugte Kenntnisnahme, Speicherung, 
Veränderung sowie sonstige nicht autorisierte Zugriffe oder Angriffe, gleich wel-
cher Art, durch Mitarbeiter oder sonstige Dritte zu schützen. 

18.7 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderun-
gen jederzeit nach vorheriger schriftlicher Ankündigung von mindestens 5 [fünf] 
Werktagen zu überprüfen. Hat der Auftraggeber den konkreten Verdacht einer 
Verletzung von Datensicherheitsanforderungen, bedarf die Überprüfung keiner 
Ankündigung. Im Rahmen der Überprüfung hat der Auftragnehmer dem Unter-
nehmen zu seinen üblichen Geschäftszeiten Zugang zu seinen für die Prüfung re-
levanten Geschäftseinrichtungen, insbesondere den EDV-Einrichtungen, zu ge-
währen. 

18.8 Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, insbeson-
dere der in Ziffer 17 geregelten Geheimhaltungspflichten darstellen. Die sich aus 
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Ziffer 17 oder gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflich-
tung wird durch diese Ziffer 17 nicht berührt. Die Verpflichtung gilt auch nach 
Beendigung der Tätigkeit weiter. Weitergehende Schadenersatzansprüche wegen 
schuldhaften Verstößen gegen die Verpflichtung aus dieser Ziffer 18 bleiben un-
berührt.  

19. Unbundling 

19.1 Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Erbringung seiner Leistungen sämtliche 
Verhaltensweisen zu unterlassen, die den gesetzlichen Entflechtungsbestimmun-
gen gemäß §§ 6 ff. EnWG und deren Einhaltung durch den Auftraggeber zuwider-
laufen. Zielsetzung der gesetzlichen Entflechtungsbestimmung ist, dass vertikal 
integrierte Energieversorgungsunternehmen keine Vorteile aus ihrer Tätigkeit als 
Netzbetreiber selbst oder von verbundenen Unternehmen in wettbewerblichen 
Tätigkeitsbereichen ziehen dürfen. 

19.2 Insbesondere hat der Auftragnehmer wirtschaftlich sensible Informationen, von 
denen er im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leis-
tungen Kenntnis erlangt, vertraulich zu behandeln und nicht weiterzugeben. 
Wirtschaftlich sensible Informationen sind Informationen, die die FairNetz 
GmbH als Netzbetreiber im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb generiert und 
die einem Erzeugungs- und Energievertriebsunternehmen grundsätzlich nicht 
zur Verfügung stehen, die aber diesem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen gleichartigen Unternehmen verschaffen würde. Wirtschaft-
lich sensible Informationen betreffen sowohl Informationen über Erzeugung und 
Einspeisung von Energie, die Entnahme von Energie aus dem Netz durch Letzt-
verbraucher und Weiterverteiler als auch Informationen über das Netz und den 
Netzbetrieb, die Auswirkungen auf die Einspeisung und Entnahme von Energie 
haben können, z.B. Verbrauchsinformationen oder Lastgangdaten von Letztver-
brauchern, Informationen über Kapazitätsanfragen, Transportzeiträume und 
Auslastung gebuchter Kapazitäten durch Netznutzer oder Informationen über 
potenzielle Projekte von Netzkunden. 

19.3 Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von wirtschaftlich sensiblen Informationen 
der FairNetz GmbH im Sinne vorstehender Ziffer 19.2, obwohl er seine Leistun-
gen nicht für jene erbringt, hat er die FairNetz GmbH unverzüglich darüber zu 
informieren. Er hat ihr die betreffenden Daten zu übermitteln und ihr mitzutei-
len, auf welchem Wege er diese erlangt hat.   

19.4 Der Auftragnehmer hat jedes Verhalten zu unterlassen, das eine Verwechselung 
zwischen der Stadtwerke Reutlingen GmbH und der mit ihr verbundenen Unter-
nehmen, für die diese EKB gelten, durch Dritte verursachen kann. 

19.5 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer jederzeit Auskunft über die 
Einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen zu verlangen, insbesondere Aus-
kunft über den Umgang mit Informationen, von denen der Auftragnehmer im 
Rahmen oder im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistung Kenntnis 
erlangt hat. Der Auftraggeber behält sich zur Überwachung der Einhaltung der 
Unbundling-Anforderungen ein uneingeschränktes Kontroll- und Einsichtsrecht 
in alle Daten und Vorgänge vor, die Leistungen betreffen, die in Übereinstim-
mung mit diesen EKB zu erbringen sind.  
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20. Geltung des Mindestlohngesetzes 

20.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen zur Ausführung der beauftragten 
Leistung eingesetzten Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des 
Mindestlohns nach § 1 Abs. 2 MiLoG spätestens zu dem in § 2 Abs. 1 MiLoG be-
stimmten Fälligkeitszeitpunkt zu zahlen und nur solche Subunternehmer und 
Verleiher von Arbeitskräften bei der Ausführung der beauftragten Leistung zuzu-
lassen, die den Mindestlohn nach § 1 Abs. 2 MiLoG rechtzeitig an ihre Arbeit-
nehmer zahlen.  

20.2 Erbringt der Auftragnehmer die beauftragte Leistung durch geringfügig Beschäf-
tigte nach § 8 SGB IV oder in den in § 2a Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz ge-
nannten Branchen, ist er verpflichtet, entsprechend § 17 MiLoG, Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitszeit seiner zur Ausführung der beauftragten Leis-
tung eingesetzten Arbeitnehmer spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den 
Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und die Auf-
zeichnungen mindestens zwei Jahre ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen 
Zeitpunkt aufzubewahren.  

20.3 Setzt der Auftragnehmer zur Ausführung des Auftrags Subunternehmer oder 
Leiharbeitnehmer ein, wird er den Subunternehmer und Verleiher zur rechtzeiti-
gen Zahlung des Mindestlohns nach § 1 Abs. 2 MiLoG und zur Einhaltung der 
Verpflichtungen nach § 17 MiLoG verpflichten. Der Auftragnehmer hat die ent-
sprechende Verpflichtungserklärung vor dem Einsatz des jeweiligen Subunter-
nehmers oder Verleihers einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen.  

20.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers 
Kontrollen über die Einhaltung und Umsetzung seiner Pflichten nach dem Mi-
LoG zu ermöglichen. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer die zur Kontrolle 
erforderlichen Unterlagen, insbesondere Entgeltabrechnungen und Zeitnachwei-
se der Arbeitnehmer, die zur Ausführung der beauftragten Leistung eingesetzt 
sind, dem Auftraggeber jederzeit auf Verlangen vollständig und prüffähig vorzu-
legen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer auf die Möglich-
keit solcher Kontrollen hinzuweisen.  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm zur Ausführung des Auftrags 
eingesetzten Subunternehmer oder Verleiher sowie etwaige dritte Nachunter-
nehmen seinerseits auf die Einhaltung der ihnen nach dem MiLoG obliegenden 
Pflichten zu kontrollieren und dem Auftraggeber die Einhaltung der Verpflich-
tungen auf sein Verlangen jederzeit nachzuweisen.  

20.5 Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
auf einer Verletzung seiner Verpflichtungen oder auf der Verletzung der Ver-
pflichtungen von ihm beauftragter Subunternehmer oder Verleiher aus dem Mi-
LoG beruhen. Die Freistellungsverpflichtung gilt sowohl für die zivilrechtliche 
Haftung als auch für Bußgelder, die wegen Verstößen des Auftragnehmers bezie-
hungsweise von diesem eingesetzter Subunternehmer oder Verleiher gegen den 
Auftraggeber verhängt werden, sofern die geltend gemachten Ansprüche und 
Forderungen auf einer behaupteten Verletzung der Pflichten des Auftragneh-
mers, des Subunternehmers oder Verleihers aus dem MiLoG beruhen. Die Ver-
pflichtung zur Freistellung gilt ausdrücklich auch gegenüber Ansprüchen von So-
zialversicherungsträgern und Finanzbehörden.  
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Im Falle nach dem Gesetz verschuldensabhängiger Haftung gilt Vorstehendes 
nicht, wenn den Auftragnehmer kein Verschulden trifft. 
 

20.6 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich darüber zu 
informieren, wenn ihm gegenüber zivilrechtliche Ansprüche eigener Arbeitneh-
mer oder von Arbeitnehmern beauftragter Subunternehmer oder Verleiher gel-
tend gemacht werden, sofern diese Ansprüche im Zusammenhang mit dem Mi-
LoG stehen. Diese Informationspflicht besteht auch, wenn gegen den Auftrag-
nehmer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden ist oder er Kennt-
nis von einem solchen Verfahren gegenüber seinem Subunternehmer oder Ver-
leiher erhält und das Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit dem 
MiLoG steht.  

20.7 Bei schuldhaften Verstößen des Auftragnehmers und von ihm beauftragten Sub-
unternehmern oder Subunternehmern gegen die Verpflichtungen aus dem Mi-
LoG gilt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe 
als vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu fünf 
von Hundert des Auftragswertes beträgt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Ver-
stoß durch einen vom Auftragnehmer eingesetzten Subunternehmer oder einen 
von diesem eingesetzten Subunternehmer oder von einem Verleiher von Arbeits-
kräften begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß bei Be-
auftragung des Subunternehmers und des Verleihers von Arbeitskräften nicht 
kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns 
auch nicht kennen musste.  

Die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflichtungen aus dem MiLoG durch den 
Auftragnehmer, seinen Subunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräften 
berechtigen den Auftraggeber zudem zur fristlosen Kündigung des Vertrages. 

21. Sonstiges  

21.1 Sollte sich eine der Bestimmungen dieser EKB als unwirksam, rechtswidrig oder 
nicht durchsetzbar herausstellen, so gilt eine solche Bestimmung als in dem Maß 
geändert oder eingeschränkt, das notwendig ist, um daraus eine wirksame, 
rechtmäßige und durchsetzbare Bestimmung zu machen. Ist eine solche Ände-
rung oder Einschränkung nicht möglich, so wird durch die Unwirksamkeit einer 
oder mehrerer der vorliegenden Bestimmungen die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen oder die Gültigkeit des Vertrages nicht berührt. 

21.2 Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Auf-
traggebers keine Rechte oder Pflichten aus dem Dienstleistungsvertrag, ob ganz 
oder teilweise, abtreten. 

21.3 Der Auftragnehmer darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Auf-
traggebers nicht einen oder mehrere Subunternehmer zur Erfüllung des Dienst-
leistungsvertrages oder eines Teils daran einsetzen. 

22. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, 

22.1 Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-
nehmer unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
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schluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den In-
ternationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht / CISG). 

22.2 Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist Reutlingen, soweit 
nicht ein ausschließlicher gesetzlicher Gerichtsstand besteht. Der Auftraggeber 
ist überdies berechtigt, auch am Erfüllungsort oder am allgemeinen Gerichts-
stand des Auftragnehmers gerichtliche Maßnahmen einzuleiten. 

 


